
 

Friedensrichteramt Luzern 

 

 

 

Klagebewilligung Nr. 11-46 
 

in Sachen 

 

Kläger:  Maximilian von der Wildenfahrt, Graf-von-Seyssel-Str. 4, 6047  

 Kastanienbaum 

vertreten durch: XX, stud. iur., Luzern 

 

Beklagter:  Verein OK Klausenclassic, Bahnhofstrasse 2, 6005 Luzern 

vertreten durch:  YY, stud. iur., Luzern  

 

Postaufgabe: 25.04.2011 Eingang: 27.04.2011  Friedensrichterkosten Fr. 300.-- 

Erschienen sind:  Kläger:  2 

 Beklagter:  2 

 

betreffend Schlichtungsverfahren 

 

Rechtsbegehren des Klägers gemäss Schlichtungsgesuch: 

 

1. [Rechtsbegehren des Klägers] 

 

 

Rechtsbegehren des Beklagten: 

 

1. [Rechtsbegehren des Beklagten] 

 

 

hat die Friedensrichterin verfügt: 

 

://: 1. Es wird festgestellt, dass sich die Parteien nicht geeinigt haben (Art. 209 Abs. 1 ZPO). 

 2. Der klagenden Partei wird die Klagebewilligung erteilt (Art. 209 Abs. 1 lit. b ZPO). 

 3. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens werden der klagenden Partei auferlegt  

   (Art. 207 Abs. 1 lit. c ZPO). 

 



 

Nach Eröffnung berechtigt die Klagebewilligung während dreier Monate zur Einreichung der 

Klage beim Gericht. Vorbehalten bleiben weitere besondere gesetzliche und gerichtliche 

Klagefristen (Art. 209 Abs. 3 und 4 ZPO). Einer allfälligen Klage ist die Klagebewilligung 

beizulegen. 

 

Dieser Entscheid ist schriftlich zu eröffnen an: 

- Maximilian von de Wildenfahrt, Graf-von-Seyssel-Str. 4, 6047 Kastanienbaum, LU  

- Verein OK Klausenclassic, Bahnhofstr. 2, 6005 Luzern, LU  

 

 

 

Luzern, 20.06.2011 

 

[Name, Unterschrift und Stempel Friedensrichterin] 


